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Olaf Bordasch

Sögeiter Friesen
i

Das Saterland zwischen Leer und Friesoythe ist unter Sprachwis¬

senschaftlern durch den Umstand bekannt, daß hier noch ein Dialekt

des anderenorts ausgestorbenen Ostfriesischen gesprochen wird.

Man geht davon aus, daß das Saterland im Zeitraum vom 12. bis zum

14. Jhd. von Friesen neu besiedelt worden ist, die eine sächsische Vor¬

bevölkerung sprachlich assimilierten. 1 Man sollte meinen, daß den

letzten Sprechern des Ostfriesischen ein besonderes friesisches Be¬

wußtsein zu eigen sei. Das ist jedoch überhaupt nicht der Fall. Die Sa-

terländer bezeichnen sich sogar in ihrer eigenen Sprache nicht als

Friesen, sie nennen sich „Seelter". Die Selbstbezeichnung der Sater-

länder geht wahrscheinlich auf die friesische Form des Ortsadjektivs

zu Sögel zurück. 2

Sögel ist der Zentralort des nahe gelegenen Hümmlings. Die Sater-

länder nennen sich also „Sögeiter". Das Saterland wird daher im ho¬

hen Mittelalter zur Grafschaft Sögel gehört haben. Ihre genaue Aus¬

dehnung ist unbekannt. 3 Die meisten der Forscher, die sich mit dem

Saterland beschäftigt haben, haben der Grafschaft Sögel nur wenig

Aufmerksamkeit gewidmet. Der Grund hierfür dürfte nicht zuletzt in

der stillschweigenden Voraussetzung zu suchen sein, nach der die

sprachlichen und ethnischen Verhältnisse auf dem Hümmling im
Mittelalter nicht viel anders als heute waren.

Allein schon die Bezeichnung der Grafschaft Sögel in den Quellen „co-

mitia Sygeltra" (Westf. Urkunden-Buch III, Nr. 351, S. 191) und „co-

metia Sigheltra" (Westf. Urkunden-Buch III, Nr. 540, S. 290) machen

jedoch stutzig. Die Endung auf -a scheint hier den friesischen

Gen.Pl.Mask. zu markieren. 4 Eine ganz korrekte Übersetzung müßte

demnach „Grafschaft der Sögeiter" lauten. Schwieriger ist die Deu¬

tung der Buchstaben i und y (y hier als langes i gesprochen). 5 Im Frie¬

sischen wird der i - Umlaut von u in der Regel durch e, in einigen Dia¬

lekten auch durch i wiedergegeben. Zu erwarten wäre demnach

friesisches „Segiltra" und weniger wahrscheinlich friesisches „Sigil-

tra". Kramer erklärt den durch i bzw. y bezeichneten Laut durch Über¬

tragung des ursprünglich friesischen Wortes in das Niederdeutsche. 6
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Festzuhalten bleibt, daß der offizielle Name der Grafschaft Sögel im
wesentlichen friesisch war.
Schwerlich vorstellen kann man sich, daß die Grafschaft Sögel offizi¬
ell einen friesischen Namen getragen hätte, wenn Friesen in dem be¬
treffenden Gebiet nicht das herrschende Element ausgemacht hät¬
ten.
Diese Überlegung war für mich der Anlaß, nach Quellen zu suchen,
die Auskunft über Sprache und Bevölkerung des Hümmlings im Mit¬
telalter und der frühen Neuzeit geben. Die Quellen sollen im folgen¬
den vorgestellt und besprochen werden.
Der in den Quellen erscheinende Ausdruck „Sögeiter Friesen" bezieht
sich, wie noch zu sehen sein wird, nicht allein auf die Vorfahren der
heutigen Saterländer, sondern auf die Bewohner der Grafschaft Sögel
im allgemeinen. Die heutigen „Seelter" sind demnach der nicht ein¬
gedeutschte Rest der „Sögeiter Friesen" des Mittelalters.
Die These, daß auch der Hümmling früher friesisches Siedlungsge¬
biet war, ist bereits in der ersten Hälfte des 19. Jhds. von den west¬
friesischen Gelehrten Montanus de Haan Hettema und Rinse Posthu¬
mus in ihrem umstrittenen Werk „Onze Reis naar Sagelterland" 7
vertreten worden. Hettema und Posthumus gingen hierin von dem
typisch romantischen Vorurteil aus, daß politische Einheiten die eth¬
nischen Verhältnisse widerspiegeln und äußerten daher die Ansicht,
daß die ganze Grafschaft Sögel friesisches Siedlungsgebiet gewesen
sei. Ihre vorgefaßte Meinung untermauerten sie mit dem Hinweis auf
Quellen, die sie allerdings entweder gar nicht oder nur höchst un¬
genügend zitierten, geschweige denn interpretierten. - Allerdings
muß man dazu sagen, daß Hettema und Posthumus zahlreiche für die
saterländische Geschichte höchst wichtige Quellen im Archiv des Sa-
terlandes abgeschrieben und im Anhang ihres Werkes der Öffent¬
lichkeit zugänglich gemacht haben. Hettema und Posthumus haben
dafür nie die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdient
hätten. -
Interessant ist ihre Vermutung, die Friesen hätten die Ems flußauf¬
wärts fahrend den Hümmling erreicht und von Süden kommend das
Saterland besiedelt. 8
Die Kritik am sprachlichen Teil von „Onze Reis naar Sagelterland" hat
spätere Forscher davon abgehalten, sich mit Hettemas und Posthu¬
mus Thesen zu beschäftigen, ihre Pionierarbeit blieb unbeachtet. Die
einzige Ausnahme macht hier Georg Sello, der in seinem Werk „Sa¬
terlands ältere Geschichte und Verfassung" 9 unter Bezug auf Hettema
und Posthumus ebenfalls die These vertrat, daß die ganze Grafschaft
Sögel friesisches Siedlungsgebiet gewesen sei. Auch Sello glaubte, daß
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das Saterland von Süden her friesisch besiedelt worden sei, was er an¬

hand von saterfriesischen Volksüberlieferungen zu belegen ver¬

suchte. 10 Er vermutete, daß die Friesen sich im 14. Jhd. vom Hümm¬

ling in das schwer zugängliche Saterland zurückgezogen hätten, um

die Herrschaft der Bischöfe von Münster, die die Grafschaft Sögel den

Tecklenburgern abgenommen hatten, loszuwerden. 11

II
Die Anfänge der Grafschaft Sögel liegen im Dunkeln. Mit Sicherheit

wissen wir nur, daß die Grafschaft Sögel Anfang des 13. Jhds. den

Grafen von Tecklenburg gehörte und 1253 offiziell zu Münster kam.

Im Norden der Grafschaft, im Saterland, konnten die Tecklenburger

sich jedoch noch bis 1400 behaupten, wo die damalige Bezeichnung

des Saterlands „Sageiterland" bzw. „Sogelterland" an die alte Graf¬

schaft Sögel erinnerte.

In Quellen münsterischer Herkunft hingegen wird der vom Bistum

beherrschte Teil der alten Grafschaft Sögel ausschließlich Hümmling

genannt.

Wahrscheinlich ist die Grafschaft Sögel bereits kurz nach 1253 von

Münster aufgelöst und der Sitz der Verwaltung nach Aschendorf ver¬

legt worden, da sich in der Folgezeit hier die Aufstände gegen die
Herrschaft Münsters konzentrierten. Der letzte Aufstand fand 1449

statt. 12

Die Grafschaft Sögel war ein Gerichts- und Verwaltungsbezirk, des¬

sen Anfänge möglicherweise bis in karolingische Zeit zurückrei¬

chen. 13 Im 12. Jhd. übte das Kloster Corvey über die Kirche von Sö¬

gel das Patronat aus. 14 Es ist jedoch unwahrscheinlich, daß Corvey

auf dem Hümmling jemals landesherrliche Rechte innehatte.

In der ersten Hälfte des 13. Jhds. gehörte die Grafschaft Sögel nach¬

weislich den Grafen von Tecklenburg, die zu dieser Zeit große Teile

des westfälischen Raumes beherrschten. 15 Einer weiteren Ausdeh¬

nung der tecklenburgischen Macht stand jedoch das seit 1236 zum

Bistum Osnabrück gehörige Gebiet rund um die Festung Quaken¬

brück im Wege, das beinahe eine feindliche Enklave im tecklenburgi¬
schen Machtbereich bildete.

Man darf davon ausgehen, daß hierin einer der Gründe für Otto v.

Tecklenburg lag, 1238 eine Eheschließung zwischen seinem Sohn

Heinrich und Jutta, der Tochter Ottos v. Ravensberg, zu vereinbaren. 16

Da Jutta zu diesem Zeitpunkt noch ein Kind war, sollte die Ehe erst

nach deren 13. Geburtstag geschlossen werden. Im Falle, daß Erben

aus dieser Verbindung hervorgehen würden, sollte Tecklenburg in

den Besitz ausgedehnter Teile Norddeutschlands, vor allem des Ge-
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biets um Vechta, kommen, wodurch Quakenbrück vollends zu einer
Insel im tecklenburgischen Gebiet geworden wäre. Daneben sollte
Jutta ausgedehnte Besitzungen und Rechte im Emsland und Fries¬
land mit in die Ehe bringen. Im Gegenzug sollte Jutta das Gebiet von
Friesoythe und die Grafschaft Sögel als Morgengabe zur lebenslan¬
gen Nutzung erhalten.
Dieses Arrangement sollte jedoch für Tecklenburg keine Früchte ab¬
werfen, da Heinrich v. Tecklenburg bereits 1248 kinderlos verstarb
und die junge Witwe sich zu ihrer Mutter nach Vechta zurückzog.
Jutta scheint daraufhin Walram v. Montjoye (das heutige Monschau
an der belgischen Grenze) geheiratet zu haben. 1252 verkauften bzw.
schenkten Walram v. Montjoye und seine Gattin Jutta sowie deren
Mutter dem Bischof von Münster ihre ravensbergischen Besitzungen
einschließlich der zur tecklenburgischen Morgengabe gehörigen Ge¬
biete, die zu veräußern Jutta laut Ehevertrag gar nicht berechtigt
war. 17 Trotzdem legalisierte bereits ein Jahr später der deutsche Kö¬
nig Wilhelm v. Holland diese Transaktion, indem er dem Bischof von
Münster die neu erworbenen Gebiete zum Lehen gab. 18 Die Burg von
Friesoythe blieb allerdings in tecklenburgischem Besitz. Zeitweilig
nahmen die Grafen hier sogar ihren Wohnsitz. 19
Zur Sicherung der neu erworbenen Gebiete im Emsland und auf dem
Hümmling errichtete Münster 1266 bei Aschendorf eine Festung 20
namens „Fretheburch". 21 1272 wurde diese von der aufständischen
Bevölkerung des Gebiets zerstört. 22 Es ist anzunehmen, daß auch
Verbände aus Friesland hieran beteiligt waren, da Münster 1276 mit
verschiedenen friesischen Gemeinden Friedensverträge abschloß. 23
Obwohl die Festung bei Aschendorf einstweilen nicht wieder aufge¬
baut wurde, scheint sich Münster im Besitz des Emslandes und des
Hümmlings behauptet zu haben. 1340 kam es zu einem erneuten Auf¬
stand der Emsländer und Hümmlinger gegen den Bischof von Mün¬
ster. 24
Zwei münsterische Chroniken sprechen in diesem Zusammenhang
auch von aufständischen Friesen im Emsland. 25 Unklar bleibt jedoch,
ob hiermit die Bewohner des Hümmlings oder aus Friesland gekom¬
mene Verbände gemeint sind. Der Aufstand nahm derartige Aus¬
maße an, daß sogar Ritter des Bistums Paderborn an dessen Nieder¬
schlagung beteiligt werden mußten. Die Aufständischen wurden
schließlich besiegt und ihr Anführer hingerichtet. Bei Aschendorf
wurde eine neue Festung namens „Nyhus" oder „Nyenhuys" gebaut. 26
Nachdem 1373 die Fehde zwischen Tecklenburg und Osnabrück, das
von Münster Unterstützung erhielt, erneut ausgebrochen war, gelang
es Otto V. v. Tecklenburg, beinahe alle osnabrückischen Burgen zu be-
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setzen und die früheren Besitzungen der Tecklenburger zurückzuer¬
obern. 27
Da dessen Sohn Nicolaus II. die Politik seines Vaters noch aggressi¬
ver fortsetzte, kamen die Städte und Bischöfe von Osnabrück und
Münster 1393 überein, die Cloppenburg, den Hauptstützpunkt der
Tecklenburger im Norden, zu besetzen. 28 Der Feldzug, der 1394 statt¬
fand, war so erfolgreich, daß nicht nur die Cloppenburg, sondern auch
die Burg von Friesoythe und die Sehnappenburg (auf dem Gebiet der
heutigen Gemeinde Barßel gelegen) in die Hände der vereinigten
Münsteraner und Osnabrücker fielen.
In dieser Situation, in der Hilfe von den Tecklenburgern nicht länger
zu erwarten war, huldigten die Freien auf dem Hümmling dem Bi¬
schof von Münster. Die Freien des Hümmlings gelobten unter ande¬
rem, die Feindseligkeiten gegenüber dem Bistum Münster einzustel¬
len und Graf Otto v. Tecklenburg und seinen Nachkommen keinen
Dienst mehr zu leisten.
Dieser Umstand ist insofern bemerkenswert, als Otto V. zu diesem
Zeitpunkt gar nicht mehr lebte. Wahrscheinlich hatten die Hümmlin¬
ger in den Jahren der Tecklenburgischen Machtentfaltung nach 1373
einen Eid auf Otto V. abgelegt, der auf diese Weise widerrufen werden
sollte. Die Loyalität gegenüber den Tecklenburgern muß jedoch noch
immer groß gewesen sein. Der Treueid gegenüber Münster sollte nur
so lange gelten, als Münster im Besitz der Cloppenburg war. 29
Da die Freibauern des Hümmlings und vielleicht auch andere dem Bi¬
schof von Münster bereits den Treueid geschworen hatten, dürfte die
Aufteilung der eroberten Gebiete, auf die sich Münster und Osna¬
brück 1397 einigten, eine reine Formalität gewesen sein. 30
1400 verzichtete Tecklenburg aus einer militärischen Notlage heraus
auf die verlorenen Gebiete. 31
Obwohl Tecklenburg in der Folgezeit bis zur Bedeutungslosigkeit her¬
absank und von dieser Seite keine Unterstützung mehr zu erwarten
war, erhoben sich 1449 die Bewohner des Hümmlings noch einmal ge¬
gen den Bischof von Münster, wobei sie das Emsland mit sich rissen.
Ursache dieses Aufstandes waren Steuerforderungen und Dienstver¬
pflichtungen, die zu erfüllen die Hümmlinger nicht bereit waren. 32
Die Rebellen beschränkten sich nicht allein darauf, unter ihrem An¬
führer Schart die Güter der Adligen, von denen sie gepreßt worden
waren, zu plündern, sondern schritten sogar zur Belagerung der 1340
bei Aschendorf gebauten Festung. Die Belagerung wurde jedoch
mühelos durch anrückende Truppen des Bistums beendet und der
Aufstand niedergeworfen. 33 Die Bevölkerung des Hümmlings scheint
sich darauf mit der Herrschaft Münsters abgefunden zu haben.
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Im folgenden sollen die Quellen untersucht werden, die auf eine frie¬
sische Besiedlung des Hümmlings hindeuten.

1. Die früheste Erwähnung des Begriffs „Sögeiter Friesen" findet sich
in der Chronik des Osnabrücker Bürgermeisters Ertwin Ertmann
(1430? - 1505). Im Rahmen seiner Darstellung der Geschichte des
Bistums Osnabrück berichtet Ertmann auch von der Fehde zwischen
Tecklenburg und Osnabrück, die 1373 erneut aufflammte und in den
ersten Jahren äußerst erfolgreich für Tecklenburg verlief.
Über die territorialen Verhältnisse im Jahre 1376 schreibt Ertmann:
„Der Graf (gemeint ist Otto V. v. Tecklenburg) besaß nämlich damals
... die Burgen Cloppenburg, Friesoythe, Schnappen und ein Friesland,
die Sögeiter Friesen (Zogeiter Fresen) genannt." 34
Es ist unwahrscheinlich, daß Ertmann mit dem Ausdruck „Sögeiter
Friesen" allein das heutige Saterland meinte. Die Aufzählung von
Ortsnamen stellt vielmehr einen von östlicher in westlicher Richtung
gezogenen Bogen dar, der, wenn man die „Sögeiter Friesen" mit der
alten Grafschaft Sögel gleichsetzt, die nördlichen Besitzungen der
Tecklenburger vor 1252/53 markiert. 35 Auffällig ist, daß der Chronist
das fragliche Gebiet nicht als „Grafschaft Sögel" oder „Hümmling" be¬
zeichnet hat, sondern die das Gebiet bewohnende Bevölkerung, die
„Sögeiter Friesen", nannte.
Hierin liegt jedoch eine auffällige Übereinstimmung mit dem älteren
„comitia Sigheltra/Sygeltra", das als „Grafschaft der Sögeiter" zu
übersetzen ist. Interessant ist die Lesart H. H bietet die friesische
Form „Segeiter".
Es ist anzunehmen, daß die Bewohner des Hümmlings sich im 15.
Jhd. mit dem Ausdruck „Segeiter Fresen" bezeichnet haben. Ebenso
wie das ältere „comitia Sigheltra/Sygeltra" wird der Ausdruck den
deutschen Nachbarn der Friesen geläufig gewesen sein und durch
deren Vermittlung Eingang in das geschriebene Wort gefunden ha¬
ben.

2. Eine weitere Quelle von Bedeutung sind die „Annales Pader¬
bornenses" des Jesuiten Nikolaus Schaten (1608 - 1676). Schaten be¬
handelt hierin in annalistischer Form die Geschichte des nord¬
westdeutschen Raumes von 772 bis 1546 auf der Basis von
Originaldokumenten. Der unschätzbare Wert dieses Werks ergibt
sich aus dem Umstand, daß Schaten viele dieser sonst verlorenen
Quellen wörtlich wiedergibt.
Die „Annales Paderbornenses" erschienen in zwei Bänden 1693 und
1698. 36 Michael Strunck (1677 -1736), ebenfalls ein Jesuit, hat Scha-
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tens Werk für den Zeitraum von 1500 bis 1618 fortgeführt. Sein Werk
erschien 1741 als dritter Band der ,Annales Paderbornenses".
Zum Aufstand der Hümmlinger im Jahre 1449 gegen den Bischof von
Münster schreibt Schaten folgendes:
„Kaum erst ... war der münsterische Bischof Heinrich nach Hause
zurückgekehrt, als er erfuhr, daß das Emsland, das ein großer Teil des
nördlichen Bistums ist, von den Waffen Aufständischer in Unruhe
versetzt war.
Die Anstifter waren hauptsächlich die Hümmlinger, ein Stamm der
Friesen vom alten Kampfgeist. Diese klagten, sie würden entgegen
alten Rechten der Freiheit mit Lasten und Steuereintreibungen von
den Statthaltern gepreßt und erduldeten Unwürdiges.
Und weil sie in Schart, einem Mann von hervorstechender Kühnheit,
einen Führer des Aufstands bekommen hatten, eilten sie zu den Waf¬
fen, umgaben Neuhaus, den Sitz des Statthalters, mit einer Belage¬
rung und plünderten die Güter der Adligen.
Nachdem Bischof Heinrich dieses gemeldet worden war, rief er den
Adel und die Soldaten der Provinz zu den Waffen, eilte in das Ems¬
land, griff die Belagerer der Burg Neuhaus an und trieb sie in die
Flucht und in die Verstecke. Die Anstifter zu diesem Aufstand wur¬
den gefangen und hingerichtet, die anderen wurden geschont." 37
Da Schaten seine beiden Quellen angibt (siehe S. 44), können wir uns
ein Bild von seiner Arbeitsweise machen. Insgesamt läßt sich sagen,
daß Schaten alle wichtigen Informationen aus beiden Quellen gezo¬
gen hat und diese äußerst gekonnt mit etwas Phantasie zu einem har¬
monischen Ganzen zusammengefügt hat. Auffällig ist jedoch, daß
sich in beiden Quellen kein Hinweis auf die friesische Abstammung
der Hümmlinger findet.
Es ist denkbar, daß Schaten sich hier auf eine nicht veröffentlichte
Quelle bezieht. Da das Niederstift Münster während der Gegenrefor¬
mation „Missionsgebiet" des Jesuitenordens, dem auch Schaten an¬
gehörte, gewesen war, kann man sich gut vorstellen, daß Schaten aus
dem Kreis des Jesuitenordens seine Informationen über die Hümm¬
linger bezogen hat.
Der eigentliche Anstoß für Schaten, sich mit den Hümmlingern zu be¬
schäftigen, dürften gewisse Notizen in Paderborner Chroniken gewesen
sein, nach denen der Bischof von Paderborn 1340 gegen die Hümmlin¬
ger gekämpft habe, was einige Geschichtsschreiber dazu verleitet haben
muß, in den Hümmlingern ein dem Bistum feindlich gesinntes Adelsge¬
schlecht zu sehen. Schaten bemerkt hierzu ganz richtig, daß hier die
Hilfe gemeint ist, die Paderborn 1340 dem Bischof von Münster bei der
Niederschlagung des Aufstandes im Emsland hat zukommen lassen. 38
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3. Eine Bemerkung über die Sprache der Bewohner des Hümmlings
findet sich in v. Wichts Werk „Das ostfriesische Land-Recht nebst dem
Teich- und Syhlreehte". 39 Der ostfriesische Regierungsrat Matthias v.
Wicht hat hierin auf Wunsch der ostfriesischen Stände eine Ausgabe
des aus der Zeit Edzard Cirksenas stammenden mittelniederdeut¬
schen ostfriesischen Landrechts samt einer hochdeutschen Überset¬
zung besorgt, das bis dahin nur in Form verschiedener Handschriften
zugänglich gewesen war. Der Textausgabe schickte v. Wicht einen
ausführlichen „Vorbericht" voraus, in dem nach damaligem Wissens¬
stand die friesische Rechtsgeschichte dargestellt wurde, wozu er auch
einige der altfriesischen Handschriften heranzog. Matthias v. Wicht
darf daher als Pionier in der Erforschung der altfriesischen Literatur
gelten.
Im „Vorbericht" erwähnt v. Wicht u. a. das angelsächsische Recht und
kommt dann auf die große Ähnlichkeit der angelsächsischen und frie¬
sischen Sprache zu sprechen. In einer Note hierzu bemerkt er, daß die
friesische Sprache in Westfriesland noch gebräuchlich sei. Weiter er¬
wähnt er die altostfriesischen Handschriften und nennt als Denk¬
mäler des neueren Ostfriesisch das bekannte „Memoriale Linguae
Frisicae" und den friesischen Satz in der Chronik des Geschlechtes
von Werdum. Er fährt fort: „In denen gegen Morgen von Aurich bele¬
genen Doerffern finden sich auch noch einige wiewohl sehr wenige
Haushaltungen, denen diese alte Sprache noch nicht gaentzlich ver¬
gessen ist; und gleiche Bewandniß hat es auch im Lande Wursten im
Stiffte Bremen; Wie wir dann von denen daselbst annoch ueblichen
Frisischen Woertern ein kleines geschriebenes Vocabularium durch
die Guete des seel. Herrn Buergermeisters ANDERSON zu Hamburg
erhalten haben. In dem Sagelter-Lande, zu Soegel und der Orten, 40
im Nieder-Stiffte Muenster aber wird dieselbe annoch durchgehends
gesprochen, wie wir selbst von dasigen Einwohnern verschiedene
mahle gehoeret haben." 41
Wir können v. Wichts Angaben zum Gebrauch der friesischen Spra¬
che in den Dörfern östlich von Aurich, in Sögel und anderenorts im
Niederstift Münster nicht überprüfen. Im Lande Wursten wurde je¬
doch um die Wende vom 17. zum 18. Jhd. tatsächlich noch friesisch
gesprochen, wie zwei wursterfriesische Glossarien aus dieser Zeit be¬
legen. 42
Leider teilt uns v. Wicht nicht mit, wo genau er das Friesische selbst
gehört hat. Weiter bleibt unklar, welche Orte im Niederstift Münster
hier gemeint sind. Da Sögel mit dem ganzen Hümmling zum Nieder¬
stift gehörte, wird hier an die umliegenden Dörfer auf dem Hümm¬
ling zu denken sein.

46



Daß in Sögel und Umgebung in der ersten Hälfte des 18. Jhds. noch
„durchgehends" friesisch gesprochen wurde, wie v. Wicht behauptet,
ist unwahrscheinlich, da dann die friesische Sprache hier vor ihrem
Aussterben auch von anderen hätte bemerkt werden müssen. Den¬
noch ist durchaus anzunehmen, daß in Sögel und Umgebung das Frie¬
sische bis ins 18. Jhd. hinübergerettet worden ist und v. Wicht es dort
gehört hat.

4. In der zweiten Hälfte des 18. Jhds. und der ersten Hälfte des 19.
Jhds. waren die Sögeiter Friesen den Gelehrten noch durchaus ein
Begriff, mit dem allerdings nur vage Assoziationen verbunden waren.
Auch Justus Moser (1720 -1794) erwähnt in seiner bekannten „Osna¬
brückischen Geschichte" die Sögeiter Friesen. Moser vertritt hierin
u. a. die Auffassung, daß sich die Ausdehnung des Bistums Osna¬
brück auf die Grenzen altsächsischer Gaue zurückführen ließe. Bei
der Besprechung der Siedlungsverhältnisse in altgermanischer Zeit
schreibt Moser: „Doch haben sich auch Friesen auf sächsischen Boden
gesetzt, welche jetzt Saterländer heißen, vorhin aber Sögeiter Friesen
genannt wurden und eben die Friesen oder Chauzen sein mögen, wel¬
che unter dem Kaiser Nero die Amsibarier, oder Emsbauern, aus
ihren Sitzen vertrieben. Diese wurden unter das hiesige Stift gezo¬
gen, ob sie gleich mit den übrigen Westfälingern nicht verbunden sein
mogten. Sie suchten sich aber auch bald wieder loszumachen." 43
Seiner Neigung entsprechend, die Verhältnisse seiner eigenen Zeit
auf möglichst frühe Zustände zurückzuführen, datiert Moser die Ein¬
wanderung der Friesen in das Saterland bis in römische Zeit zurück.
Es liegt in der Konsequenz von Mosers wesentlich statischem Welt¬
bild, daß der Ausdruck „Sögeiter Friesen" nur ein alter Name der Sa¬
terländer sein kann.
Akzeptiert man Mosers Gleichsetzung von Sögeiter Friesen und Sa-
terländern, bleibt seine Bemerkung, nach der die Sögeiter Friesen
nicht mit den (Nieder-) Westfalen vereinigt sein wollten und sich von
diesen loszumachen suchten, unverständlich. Hiermit können nur die
Aufstände der Hümmlinger gegen die Herrschaft des Bischofs von
Münster gemeint sein.

5. Mit die früheste und zugleich wichtigste Quelle zum vorindustriel¬
len Saterland ist der Reisebericht „Reise durch Osnabrueck und Nie-
dermuenster in das Saterland, Ostfriesland und Groeningen" des
Predigers und Gelehrten Johannes Gottfried Hoche (1762 - 1836).
Während seines Aufenthalts im Saterland machte sich Hoche auch
Gedanken über die Herkunft der Saterländer. Er kommt zu dem
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Schluß: „Die Saterlaender sind ein altes, aechtes, friesisches Voelk-
chen; Ehe ich sie sähe, und nur von ihnen hoerte, hielt ich sie fuer eine
roemische Kolonie aus des Germanikus Zeiten, jetzt halte ich sie nach
sicheren Beweisen fuer Ueberbleibsel von den Soegelter- oder Soege-
lerfriesen." 44
Hoche berichtet uns leider nicht, um welche sicheren Beweise es sich
hier handelt. Er schreibt im Gegenteil: „In keiner aelteren oder neue¬
ren Geschichte habe ich etwas gefunden, das meine Meinung bestae-
tigen oder verwerfen koennte. Alle Autoren schweigen davon." 45
Festzuhalten bleibt, daß Hoche in den Saterländern Reste der Sögei¬
ter Friesen sah. Es ist bemerkenswert, daß es Hoche nicht für nötig
hielt, den Begriff „Sögeiter Friesen" zu erläutern. Offensichtlich war
dieser um 1800 noch allgemein bekannt.

6. Eine vage Erinnerung an die friesische Besiedlung des Hümmlings
findet sich in dem Werk „Das Land und Volk der Brukterer als Ver¬
such einer vergleichenden Geographie der aelteren und mittleren
Zeit" des Berliner Historikers und Ethnographen Leopold v. Ledebur
(1799 - 1877). Das heute vergessene Werk stellt den Versuch einer
Ethnographie des nordwestdeutschen Raumes auf der Basis antiker
und mittelalterlicher Quellen dar.
Zur Besiedlung des heutigen Emslandes in sächsischer Zeit äußert
sich v. Ledebur folgendermaßen: „Der Ober-Emsgau gehoerte zwar
ganz zum Saechsischen Nordlande, war jedoch von Friesischen und
Saechsischen Voelkerschaften gemeinschaftlich bewohnt, und zwar
so, daß die Gaue Laingo und Agrotingen laengs der Ems und Hase
groeßtentheils den Saechsischen Bewohnern, dagegen die Untergaue:
das Saterland, der Huemmeling und das Westwoldigerland den Frie¬
sischen Staemmen zufielen." 46
In den zahlreichen und ausführlichen Fußnoten zitiert v. Ledebur al¬
lein das bekannte Urkundenmaterial, aus dem sich eine friesische
Besiedlung des Hümmlings gar nicht herauslesen läßt. Ähnlich wie
bei Hoche wird man das Gefühl nicht los, daß v. Ledebur hier auf ein
allgemein verbreitetes Wissen zurückgreift, ohne schriftliche Quellen
zu kennen.

Zusammenfassung
Die mittelalterliche Grafschaft Sögel auf dem Hümmling, zu der
wahrscheinlich auch die heutige friesische Sprachinsel, das Sater¬
land, gehörte, wird in den zeitgenössischen Urkunden mit dem latei¬
nisch-friesischen Ausdruck „comitia Sygeltra/Sigheltra" bezeichnet.
In einer Handschrift der „Osnabrückischen Chronik" findet sich
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außerdem der friesische Ausdruck „Segeiter Fresen" für das betref¬
fende Gebiet.

Die Hypothese, daß das (sater/friesische Sprachgebiet im Mittelalter

die ganze Grafschaft Sögel umfaßte, läßt sich durch das knappe Quel¬

lenmaterial nicht beweisen, gewinnt jedoch an Wahrscheinlichkeit.

Nachdem die Grafschaft Sögel 1252/53 an Münster gefallen war, be¬

teiligten sich die Bewohner des Hümmlings an den wiederholten Auf¬

ständen gegen die Herrschaft des Bischofs von Münster und waren
zumindestens während des Aufstands von 1449 die treibende Kraft.

Die Aufstände gegen das Bistum Münster blieben letztlich erfolglos.

Dem ostfriesischen Gelehrten Matthias v. Wicht zufolge ist es den Be¬

wohnern des Hümmlings jedoch gelungen, ihre friesische Sprache bis
in das 18. Jhd. zu retten.
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Joachim Kuropka

Zwischen Besatzungspolitik,
kommunalem Wiederbeginn und den
Anfängen des Parteienwesens
Mit dem Jahr 1995 liegt ein „Jubiläumsjahr" hinter uns, das gekenn¬
zeichnet war durch viele Veranstaltungen zum Gedenken an die Er¬
eignisse vor 50 Jahren im Jahre 1945. Im Landkreis Vechta gab es
zwei herausragende Veranstaltungen: das Gedenken an den Zusam¬
mentritt des 1. Kreistages in Deutschland am 19. Oktober 1945, das
vom Landkreis Vechta bei Anwesenheit des Ministerpräsidenten und
des britischen Botschafters begangen wurde und die Feier des
50jährigen Gründungsjubiläums der Christlich Demokratischen
Union am 19. November. Die Gedenk- und Jubiläumsveranstaltun¬
gen bedeuteten auch Antrieb für die Forschung, denn die regionale
Zeitgeschichte steht ja nicht besonders stark im Blickfeld, sieht man
einmal von der wertvollen Erinnerungsliteratur über die Ereignisse
des Kriegsendes und der Besetzung ab.

Neue Quellen
Wenn der Historiker etwas Neues über die Vergangenheit sagen will,
braucht er neue Quellen oder er muß wenigstens den bekannten et¬
was Neues abgewinnen können. Die Suche nach neuen Quellen war
nun erfreulicherweise recht erfolgreich. Im einzelnen konnten ausge¬
wertet werden:

- Das Kriegstagebuch der Landesmilitärregierung 821 in Oldenburg
für die Monate August bis November 1945, von dem eine Kopie aus
dem Public Record Office in London im Staatsarchiv Oldenburg
vorhanden ist;

- der Bestand Staatsministerium im Staatsarchiv Oldenburg der Be¬
stand Landkreis Vechta;

- einige Unterlagen aus dem Public Record Office London sowie
- ausführliche Interviews mit Zeitzeugen aus den Jahren 1975/76

und 1979/80, insbesondere mit Landrat Dr. Siemer, die für eine
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